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Anhang:
Gustave de Molinari (1819-1912)

Über die Produktion von Sicherheit * ,1

Es gibt zwei Arten, die Gesellschaft zu
betrachten. Den einen zufolge hat kein von
der Vorsehung bestimmtes, unabänderli-
ches Gesetz bei der Bildung der verschie-
denen menschlichen Gemeinschaften den
Ausschlag gegeben; da sie von primitiven
Gesetzgebern in rein künstlicher Weise or-
ganisiert wurden, können sie folglich, je
nach dem Fortschritt der Gesellschaftswis-
senschaft, auch von anderen Gesetzgebern
verändert oder umgestaltet werden. In die-
sem System spielt die Regierung eine be-
deutende Rolle, denn der Regierung ob-
liegt als Treuhänderin des Autoritätsprin-
zips die Aufgabe, die Gesellschaft täglich
zu verändern und neu zu gestalten.
Anderen zufolge ist die Gesellschaft da-
gegen eine rein natürliche Tatsache; wie
die Erde, die sie trägt, bewegt sie sich auf-
grund allgemeiner, bereits existierender
Gesetze. In diesem System gibt es streng-
genommen keine Gesellschaftswissen-
schaft; es gibt nur eine Wirtschaftswissen-
schaft, die den natürlichen Organismus der
Gesellschaft studiert, und die darlegt, wie
dieser Organismus funktioniert.
Worin besteht in diesem letzteren System
aber die Funktion der Regierung und ihre
natürliche Organisation? Das wollen wir
nun untersuchen.

I.
Um die Funktion der Regierung gut defi-
nieren und abgrenzen zu können, müssen
wir zunächst untersuchen, was die Gesell-
schaft überhaupt ist und was sie zum Ge-
genstand hat.

Welchem natürlichen Trieb gehorchen die
Menschen, wenn sie sich in der Gesell-
schaft zusammenfinden? Sie gehorchen
dem Trieb bzw. genauer gesagt dem In-
stinkt der Geselligkeit. Das Menschenge-
schlecht ist seinem Wesen nach gesellig.
Wie die Biber und die höheren Tiergattun-
gen im allgemeinen, werden die Menschen
instinktiv zum Leben in Gesellschaft ge-
trieben.
Worin findet dieser Instinkt seine Berech-
tigung?
Der Mensch spürt eine Vielzahl von Be-
dürfnissen, deren Befriedigung ihm Freu-
den und deren Nichtbefriedigung ihm Lei-
den bereitet. Allein, isoliert kann er nun
die ihn unaufhörlich bedrängenden Be-
dürfnissen nur auf unvollständige, unge-
nügende Art befriedigen. Der Gesellig-
keitsinstinkt bringt ihn seinesgleichen nä-
her, treibt ihn, sich mit ihnen in Verbin-
dung zu setzen. So bürgert sich unter dem
Trieb des Interesses der so angenäherten
Einzelnen eine gewisse Arbeitsteilung ein,
welcher notwendigerweise der Tausch
folgt; kurz, man sieht die Gründung einer
Organisation, mittels derer der Mensch
seine Bedürfnisse viel umfassender befrie-
digen kann, als er es könnte, wenn er iso-
liert bliebe.
Diese natürliche Organisation heißt Ge-
sellschaft.
Die Gesellschaft hat daher die vollständi-
gere Befriedigung der Bedürfnisse des
Menschen zum Gegenstand; das Mittel ist
die Arbeitsteilung und der Tausch.
Unter der Zahl der menschlichen Bedürf-
nisse gibt es ein besonderes, das eine im-
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mense Rolle in der Geschichte der
Menschheit spielt: Das Bedürfnis nach
Sicherheit.
Was ist das für ein Bedürfnis?
Gleich, ob sie isoliert oder in Gesellschaft
leben, sind die Menschen vor allem daran
interessiert, ihre Existenz und die Früchte
ihrer Arbeit zu bewahren. Wäre das Ge-
rechtigkeitsgefühl auf der Erde allgemein
verbreitet, beschränkte sich infolgedessen
jeder Mensch darauf, zu arbeiten und die
Früchte seiner Arbeit auszutauschen, ohne
anderen Menschen nach dem Leben zu
trachten oder durch Gewalt oder List die
Früchte ihrer Arbeit an sich zu reißen –
mit einem Wort: Hätte jeder eine instinkti-
ve Abneigung gegen jede, anderen schäd-
liche Handlung, so wäre es gewiß, daß na-
türliche Sicherheit auf der Erde herrschte
und daß keine künstliche Einrichtung not-
wendig wäre, sie zu begründen. Unglück-
licherweise verhält es sich nicht so. Das
Gerechtigkeitsgefühl scheint nur das Erb-
teil gewisser höherer, außergewöhnlicher
Naturen zu sein. Unter den niederen Völ-
kern exisitiert es nur in rudimentärem Zu-
stand. Von daher die unzähligen Verge-
hen, die seit dem Ursprung der Welt, seit
Kain und Abel an Leben und Eigentum
von Personen ausgeübt wurden.
Von daher auch die Gründung von Ein-
richtungen, die dem Zweck dienen, jeder-
mann den friedlichen Besitz seiner Per-
son und seiner Güter zu garantieren.
Diese Einrichtungen haben den Namen
Regierungen erhalten.
Überall, selbst unter den unaufgeklärtesten
Völkerschaften trifft man auf eine Regie-
rung, so allgemein und dringend ist das
Sicherheitsbedürfnis, dem eine Regierung
Rechnung trägt.
Überall finden sich die Menschen eher mit
den schwersten Opfern ab, als auf eine Re-

gierung – und folglich auf Sicherheit – zu
verzichten, und man könnte nicht einmal
sagen, daß sie schlecht rechnen, indem sie
so handeln.
Angenommen etwa, daß ein Mensch sich
unablässig an seiner Person und seinen
Existenzmitteln bedroht findet, wäre dann
nicht seine erste und beständigste Sorge,
sich vor den Gefahren, die ihn umgeben,
zu schützen? Diese Sorge, diese Bemü-
hungen, diese Arbeit nähmen notwendi-
gerweise den größten Teil seiner Zeit,
ebenso wie die energischsten und aktiv-
sten Fähigkeiten seiner Intelligenz ein. Da-
her könnte er der Befriedigung seiner üb-
rigen Bedürfnisse nur ungenügende, un-
stete Arbeit und eine erschöpfte Aufmerk-
samkeit widmen.
Selbst wenn dieser Mensch gezwungen
wäre, einen sehr beträchtlichen Teil sei-
ner Zeit, seiner Arbeit demjenigen zu op-
fern, der sich verpflichtete, ihm den fried-
lichen Besitz seiner Person und seiner Gü-
ter zu garantieren, gewönne er nicht im-
mer noch bei diesem Handel?
Wie dem auch sei, jedenfalls bestünde sein
offensichtliches Interesse darin, sich die
Sicherheit zum niedrigsten Preis zu ver-
schaffen.

II.
Wenn es in der politischen Ökonomie eine
wohlbegründetete Wahrheit gibt, so ist es
diese:
Daß der Konsument unter allen Umstän-
den, bei allen Gütern, die zur Befriedi-
gung seiner Bedürfnisse dienen, daran
interessiert ist, daß die Arbeit und der
Tausch frei bleiben, da die Freiheit der
Arbeit und des Tausches notwendig und
dauerhaft zu einer größtmöglichen Preis-
senkung führen.
Und diese:
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Daß das Interesse des Konsumenten ei-
nes jedweden Gutes immer Vorrang ge-
genüber dem Interesse des Produzenten
genießen muß.
Folgt man nun diesen Grundsätzen, so
gelangt man zu diesem einwandfreien
Schluß:
Daß die Produktion der Sicherheit im In-
teresse der Konsumenten dieses immate-
riellen Gutes dem Gesetz des freien Wett-
bewerbs unterworfen bleiben muß
Woraus folgt:
Daß keine Regierung das Recht haben
darf, eine andere Regierung daran zu hin-
dern, sich in Konkurrenz zu ihr einzurich-
ten oder die Sicherheitskonsumenten zu
zwingen, sich um dieses Gut ausschließ-
lich an sie zu wenden.
Ich muß jedoch sagen, daß man bis jetzt
vor dieser einwandfreien Folgerung, die
sich aus dem Grundsatz des freien Wett-
bewerbs ergibt, zurückgeschreckt ist.
Herr Charles Dunoyer zählt zu den Öko-
nomen, die die Anwendung des Freiheits-
prinzips am weitesten getrieben haben. Er
meint, „daß die Funktionen der Regierun-
gen nie in den Bereich privater Tätigkeit
fallen könnten“2 .
Hier liegt also eine klare, offensichtliche
Ausnahme vor, die an den Grundsatz des
freien Wettbewerbs herangetragen wird.
Diese Ausnahme ist um so bemerkenswer-
ter, als sie ganz alleine dasteht.
Zweifellos trifft man auf Ökonomen, die
noch mehr Ausnahmen von diesem Grund-
satz aufstellen; doch wir können uner-
schrocken versichern, daß dies keine rei-
nen Ökonomen sind. Die wirklichen Öko-
nomen stimmen im allgemeinen darin
überein, daß einerseits die Regierung sich
darauf beschränken muß, die Sicherheit
der Bürger zu garantieren, und daß ande-
rerseits die Freiheit der Arbeit und des

Tausches in allen anderen Bereichen voll-
ständig, absolut sein muß.
Doch wodurch rechtfertigt sich die Aus-
nahme in bezug auf die Sicherheit? Aus
welchem besonderen Grund kann die
Sicherheitsproduktion nicht dem freien
Wettbewerb ausgesetzt werden? Warum
muß sie einem anderen Prinzip unterwor-
fen und gemäß einem anderen System or-
ganisiert werden?
Über diesen Punkt schweigen sich die
Meister der Wissenschaft aus, und Herr
Dunoyer, der deutlich auf die Ausnahme
hingewiesen hat, untersucht nicht, auf
welchen Beweggrund diese sich stützt.

III.
Wir gelangen somit zu der Frage, ob die-
se Ausnahme begründet ist und ob sie es
in den Augen eines Ökonomen sein kann.
Es widerstrebt der Vernunft, zu glauben,
daß ein wohlerwiesenes Naturgesetz ir-
gendeine Ausnahme enthält. Ein Natur-
gesetz gilt überall und immer, oder es gilt
nicht. Ich glaube etwa nicht, daß das all-
gemeine Gravitationsgesetz, das die phy-
sische Welt regiert, in irgendeinem Fall
und an irgendeinem Punkt des Alls auf-
gehoben ist. Nun halte ich die ökonomi-
schen Gesetze für Naturgesetze, und ich
habe genauso viel Vertrauen in das Prin-
zip der Arbeitsteilung und das der Frei-
heit der Arbeit und des Tausches wie ich
es in das Gesetz allgemeiner Gravitation
haben kann. Daher glaube ich, daß, wenn
diese Prinzipien auch gestört werden kön-
nen, sie doch andererseits keine Ausnah-
me enthalten.
Wenn dem aber so ist, darf die Sicherheits-
produktion dem Gesetz des freien Wett-
bewerbs nicht entzogen werden; und wird
sie es, so erleidet die ganze Gesellschaft
davon einen Schaden.
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Entweder ist dies logisch und wahr, oder
die Grundsätze, auf die sich die Wirt-
schaftswissenschaft gründet, sind keine
Grundsätze.

IV.
So gilt es uns, die wir an die Grundsätze
der Wirtschaftswissenschaft glauben, als
a priori bewiesen, daß die oben angedeu-
tete Ausnahme nicht zu rechtfertigen ist
und daß die Produktion von Sicherheit wie
jede andere dem Gesetz des freien Wett-
bewerbs unterworfen sein muß.
Nachdem diese Überzeugung nun gewon-
nen ist, was bleibt uns zu tun? Wir müs-
sen noch nachforschen, wie es dazu
kommt, daß die Sicherheitsproduktion
nicht dem Gesetz des freien Wettbewerbs,
sondern anderen Prinzipien unterworfen
ist.
Welches sind diese Prinzipien?
Die des Monopols und des Kommunismus.
Es gibt in der ganzen Welt keine einzige
Einrichtung der Sicherheitsindustrie, die
nicht auf dem Monopol oder dem Kom-
munismus beruhte.
Diesbezüglich sollten wir am Rande eine
einfache Bemerkung machen.
In den verschiedenen Zweigen menschli-
cher Tätigkeit, wo die politische Ökono-
mie das Monopol und den Kommunismus
bis jetzt ausgemacht hat, verwirft sie sie
gleichermaßen. Wäre es nicht merkwür-
dig, unerhört, wenn sie sie in der Sicher-
heitsindustrie akzeptierte?

V.
Überprüfen wir nun, wie es kommt, daß
alle bekannten Regierungen dem Gesetz
des Monopols unterworfen oder oder ge-
mäß dem kommunistischen Prinzip orga-
nisiert sind.

Untersuchen wir zunächst, was man un-
ter Monopol und Kommunismus versteht.
Es ist eine beobachtete Wahrheit, daß, je
dringender und notwendiger die Bedürf-
nisse des Menschen, desto beträchtlicher
die Opfer sind, die er sich aufzuerlegen
bereit ist, um sie zu befriedigen. Nun gibt
es Dinge, die es in der Natur im Überfluß
gibt und deren Produktion nur sehr wenig
Arbeit erfordert; die jedoch, indem sie
dazu dienen, dringende und notwendige
Bedürfnisse zu stillen, einen Tauschwert
erhalten können, der in keinem Verhält-
nis zu ihrem natürlichen Wert steht. Den-
ken wir etwa an das Salz. Angenommen,
es gelänge einem Menschen oder einer
Vereinigung, sich exklusiv die Produkti-
on und den Verkauf von Salz zu verschaf-
fen, dann ist offensichtlich, daß dieser
Mensch oder diese Vereinigung den Preis
dieses Gutes weit über seinen Wert, weit
über den Preis hinaus anheben könnte, den
es unter der Herrschaft des freien Wettbe-
werbs gehabt hätte.
Man wird nun sagen, daß dieser Mensch
oder diese Vereinigung ein Monopol be-
sitzt und daß der Salzpreis ein Monopol-
preis ist. Doch ist offensichtlich, daß die
Konsumenten nicht freiwillig zustimmen
werden, den mißbräuchlichen Monopol-
aufschlag zu bezahlen; man wird sie dazu
zwingen müssen, und um sie dazu zu
zwingen, wird man Gewalt einsetzen müs-
sen.
Jedes Monopol stützt sich notwendiger-
weise auf Gewalt.
Was geschieht, wenn die Monopolisten
aufhören, stärker als die von ihnen ausge-
beuteten Konsumenten zu sein?
Stets verschwindet das Monopol schließ-
lich, sei es gewalttätig oder infolge eines
gütlichen Vergleichs. Was setzt man an
seine Stelle?



Aufklärung und Kritik, Sonderheft 2/1998 7

Wenn sich die zusammengerotteten, auf-
ständischen Konsumenten des Materials
der Salzindustrie bemächtigt haben, ist es
sehr wahrscheinlich, daß sie diese Indu-
strie zu ihren Gunsten konfiszieren und
daß ihr erster Gedanke sein wird, sie nicht
etwa der freien Konkurrenz zu überlassen,
sondern sie gemeinschaftlich zu ihren ei-
genen Gunsten auszubeuten. Sie werden
daher einen Direktor oder einen Direk-
tionsausschuß zur Salinenausbeutung er-
nennen, dem sie die nötigen Gelder ein-
räumen werden, um die Kosten der Salz-
produktion zu bestreiten; dann – weil die
Erfahrung der Vergangenheit sie mißtrau-
isch, vorsichtig gemacht haben wird, weil
sie fürchten werden, daß der von ihnen
bestellte Direktor sich der Produktion für
seine eigene Rechnung bemächtigt und zu
seinen Gunsten, auf offene oder verbor-
gene Weise das alte Monopol wiederher-
stellt – werden sie Abgeordnete wählen,
Vertreter, die den für die Produktionsko-
sten notwendigen Geldern zustimmen
müssen, die deren Verwendung zu über-
wachen und die zu kontrollieren haben,
ob das produzierte Salz gleichmäßig un-
ter allen Berechtigten verteilt wird. So
wird die Salzproduktion organisiert sein.
Diese Form der Produktionsorganisation
trägt den Namen Kommunismus.
Wenn diese Organisation nur auf ein ein-
ziges Gut angewendet wird, nennt man
den Kommunismus partiell.
Wenn diese Organisation auf alle Güter
angewendet wird, nennt man den Kom-
munismus vollständig.
Doch ob der Kommunismus partiell oder
vollständig ist – die politische Ökonomie
erkennt ihn nicht mehr an als das Mono-
pol, von dem er nur eine Erweiterung dar-
stellt.

VI.
Trifft das, was gerade vom Salz gesagt
wurde, nicht augenscheinlich auch auf die
Sicherheit zu? Ist es nicht die Geschichte
aller Monarchien und aller Republiken?
Überall wurde die Produktion von Sicher-
heit zunächst als Monopol organisiert, und
überall tendiert sie heute dazu, sich als
Kommunismus zu organisieren.
Der Grund ist der folgende.
Unter den dem Menschen notwendigen
materiellen oder immateriellen Gütern ist
keines, außer vielleicht dem Korn, unab-
dinglicher und kann daher eine höhere
Monopolsteuer vertragen.
Keines kann auch so leicht an ein Mono-
pol fallen.
Was ist denn die Lage der Menschen, die
der Sicherheit bedürfen? Sie sind schwach.
Was ist die Lage derjenigen, die sich ver-
pflichten, ihnen diese notwendige Sicher-
heit zu verschaffen? Sie sind stark. Wäre
es anders, wären die Konsumenten von
Sicherheit stärker als die Produzenten, so
nähmen sie offensichtlich nicht deren Bei-
stand in Anspruch.
Wenn nun die Sicherheitsproduzenten ur-
sprünglich stärker als die Konsumenten
sind, können sie ihnen nicht leicht die
Monopolherrschaft aufzwingen?
Daher sieht man überall am Anfang der
Gesellschaften, daß die stärksten, kriege-
rischsten Geschlechter sich die ausschließ-
liche Regierung der Gesellschaften ver-
schafften; überall sieht man, wie diese Ge-
schlechter sich in einem bestimmten, je
nach Anzahl und Stärke mehr oder weni-
ger ausgedehnten Umfang, das Sicher-
heitsmonopol verschafften.
Und da das Monopol seiner Natur nach
äußerst gewinnbringend ist, sieht man
auch überall, wie sich die mit dem Sicher-
heitsmonopol ausgestatteten Völker bittere
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Kämpfe liefern, um die Ausdehnung ih-
res Marktes, die Zahl ihrer genötigten
Konsumenten und folglich ihren Gewinn
zu vergrößern.
Krieg war die notwendige, unausweichli-
che Folge der Einrichtung des Sicherheits-
monopols.
Als weitere unvermeidliche Folge mußte
dieses Monopol alle anderen Monopole
hervorbringen.
Als die Produzenten der anderen Güter die
Lage der Sicherheitsmonopolisten näher
betrachteten, konnten sie nicht verkennen,
daß nichts in der Welt vorteilhafter als das
Monopol ist. Sie mußten daher ihrerseits
versucht sein, durch dasselbe Vorgehen
den Gewinn ihrer Industrie zu mehren.
Doch was brauchten sie, um das Mono-
pol des von ihnen hergestellten Gutes zum
Nachteil der Konsumenten an sich zu rei-
ßen? Es bedurfte der Gewalt. Nun besa-
ßen sie aber diese Gewalt nicht, die not-
wendig war, um die Widerstände der in-
teressierten Konsumenten zu unterdrük-
ken. Was taten sie also? Sie liehen sie ge-
gen Bezahlung bei jenen aus, die sie be-
saßen. Sie erbaten und erhielten zum Preis
bestimmter Gegenleistungen das aus-
schließliche Privileg, ihre Industrie in ei-
nem bestimmten, festgelegten Umfang
auszuüben. Da die Verleihung dieser Pri-
vilegien den Sicherheitsproduzenten schö-
ne Geldummen einbrachte, war die Welt
bald mit Monopolen bedeckt. Arbeit und
Tausch wurden überall behindert, gefes-
selt, und die Lage der Massen blieb denk-
bar schlecht.
Doch nach langen Jahrhunderten des Lei-
dens und nachdem sich in der Welt nach
und nach die Aufklärung verbreitet hatte,
begannen die Massen, die dieses Netz aus
Privilegien erstickte, sich gegen die Pri-
vilegien zu wenden und die Freiheit, das

heißt die Unterdrückung der Monopole
einzufordern.
Es gab damals zahlreiche Verhandlungen.
Was geschah etwa in England? Das Ge-
schlecht, das das Land regierte und als
Verein organisiert war (die Lehnsherren),
das an seiner Spitze einen erblichen Di-
rektor (den König) hatte und einen eben-
falls erblichen Verwaltungsrat (die Kam-
mer der Lords), setzte am Anfang den
Preis der Sicherheit, über die es ein Mono-
pol hatte, in einer ihm genehmen Höhe
fest. Zwischen den Sicherheitsproduzen-
ten und den Konsumenten gab es keine
Verhandlung. Das war das System der
Willkür. Doch war den Konsumenten im
Laufe der Zeit ihre Anzahl und Stärke be-
wußt geworden. Sie erhoben sich gegen
die Herrschaft reiner Willkür und erwirk-
ten Verhandlungen mit den Produzenten
über den Preis des Gutes. Zu diesem
Zweck ernannten sie Abgeordnete, die
sich im Unterhaus versammelten, um den
Steuersatz als Preis der Sicherheit zu dis-
kutieren. So gelang es ihnen, weniger aus-
gepreßt zu werden. Da die Mitglieder des
Unterhauses jedoch unter dem direkten
Einfluß der Sicherheitsproduzenten nomi-
niert wurden, war die Verhandlung nicht
offen, und der Preis des Gutes blieb wei-
terhin über seinem natürlichen Wert. Ei-
nes Tages erhoben sich die derart ausge-
beuteten Konsumenten gegen die Produ-
zenten und enteigneten sie ihrer Industrie.
Sie unternahmen es dann ihrerseits, diese
Industrie zu betreiben, und wählten zu
diesem Zweck einen Betriebsdirektor mit
einem Rat an seiner Seite. So trat der Kom-
munismus an die Stelle des Monopols.
Doch dieser Kombination war kein Erfolg
beschieden, und zwanzig Jahre später
wurde das ursprüngliche Monopol wieder
hergestellt. Nur waren die Monopolisten
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weise genug, die Willkürherrschaft nicht
wieder zu erneuern; sie akzeptierten die
freie Verhandlung der Steuern, doch da-
bei achteten sie darauf, die Abgeordneten
der Gegenseite unablässig zu korrumpie-
ren. Sie stellten diesen Abgeordneten di-
verse Posten in der Sicherheitsverwaltung
zur Verfügung und gingen sogar so weit,
die Einflußreichsten in den Kreis ihres
obersten Rates aufzunehmen. Sicherlich
gibt es nichts gerisseneres als ein solches
Verhalten. Die Sicherheitskonsumenten
bemerkten jedoch am Ende diesen Miß-
brauch und verlangten eine Parlaments-
reform. Lange verweigert, wurde die Re-
form schließlich erkämpft, und seit dieser
Zeit haben die Konsumenten eine merkli-
che Verminderung ihrer Lasten errungen.
Nachdem das Sicherheitsmonopol in
Frankreich ebenso häufige Umschwünge
und verschiedene Änderungen durchge-
macht hat, ist es gerade zum zweiten Mal
umgestürzt worden. Wie ehedem in Eng-
land hat man das Monopol, das erst zu
Gunsten einer Kaste und dann im Namen
einer bestimmten Gesellschaftsklasse aus-
geübt wurde, durch gemeinsame Produk-
tion ersetzt. Die Allgemeinheit der Kon-
sumenten, die wie Aktionäre angesehen
werden, hat einen Betriebsdirektor auf
eine bestimmte Zeit ernannt und eine Ver-
sammlung eingesetzt, die die Handlungen
des Direktors und seiner Verwaltung kon-
trollieren soll.
Wir werden es mit einer einfachen Beob-
achtung zu diesem neuen System bewen-
den lassen.
Genau wie das Sicherheitsmonopol logi-
scherweise alle anderen Monopole erzeu-
gen mußte, muß der Sicherheitskommu-
nismus logischerweise alle anderen Kom-
munismen erzeugen.
Denn nur eines kann richtig sein:

Entweder ist die kommunistische Produk-
tion der freien Produktion überlegen oder
sie ist es nicht.
Wenn ja, so ist sie es nicht nur für die Si-
cherheit, sondern für alle Dinge.
Wenn nein, bestünde der Fortschritt un-
vermeidlich darin, sie durch die freie Pro-
duktion zu ersetzen.
Vollständiger Kommunismus oder voll-
ständige Freiheit, das ist die Alternative!

VII.
Doch ist es vorstellbar, daß die Sicher-
heitsproduktion anders denn als Monopol
oder Kommunismus organisiert ist? Ist
vorstellbar, daß sie dem freien Wettbewerb
überlassen bleibt?
Auf diese Frage antworten die sogenann-
ten politischen Schriftsteller einmütig:
Nein.
Warum? Wir werden es sagen.
Weil diese Autoren, die sich speziell mit
den Regierungen befassen, die Gesell-
schaft nicht kennen; weil sie sie für ein
künstliches Werk halten, das zu verändern
oder umzugestalten die Regierungen den
Auftrag haben.
Um nun die Gesellschaft zu verändern
oder umzugestalten, muß man notwendi-
gerweise mit einer Autorität ausgestattet
sein, die die der verschiedenen Einzelnen
übertrifft, aus denen sie sich zusammen-
setzt.
Die Monopolregierungen behaupten, die-
se Autorität, die ihnen das Recht gibt, die
Gesellschaft nach ihrem Belieben zu ver-
ändern oder umzugestalten und über Per-
sonen und Eigentum nach Gutdünken zu
verfügen, von Gott selbst erhalten zu ha-
ben; die kommunistischen Regierungen
berufen sich zu diesem Zweck auf die
menschliche Vernunft, die sich in der
Mehrheit des souveränen Volks zeige.
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Doch besitzen die Monopolregierungen
und kommunistische Regierungen wirk-
lich diese höhere, unwiderstehliche Au-
torität? Haben sie tatsächlich eine höhere
Autorität als freie Regierungen sie haben
könnten? Das ist es, was man prüfen muß.

VIII.
Wenn es stimmte, daß keine natürliche
Organisation der Gesellschaft zu finden
ist; wenn es stimmte, daß die Gesetze,
nach denen sie sich bewegt, beständig
verändert oder umgestaltet werden müß-
ten, so bräuchten die Gesetzgeber notwen-
digerweise eine unwandelbare, heilige Au-
torität. Als Fortführer der Vorsehung auf
Erden müßten sie fast gottgleich respek-
tiert werden. Wäre es ihnen andernfalls
nicht unmöglich, ihrem Auftrag gerecht
zu werden? Denn man greift nicht in die
Geschäfte der Menschen ein, man unter-
nimmt es nicht, sie zu lenken, sie zu ord-
nen, ohne täglich eine Unzahl von Inter-
essen zu verletzen. Wenn die Treuhänder
der Macht nicht angesehen würden, als
gehörten sie zu einem höheren Wesen oder
als hätten sie einen Auftrag der Vorsehung
erhalten, würden die geschädigten Inter-
essen Widerstand leisten.
Daher die Fiktion des Gottesgnadentums.
Diese Fiktion war sicherlich die denkbar
beste. Wenn es gelingt, die Menge davon
zu überzeugen, daß Gott selbst gewisse
Menschen oder Geschlechter auserwählt
hat, um der Gesellschaft Gesetze zu ge-
ben und sie zu regieren, wird offensicht-
lich niemand auch nur daran denken, sich
gegen die von der Vorsehung Erwählten
aufzulehnen, und alles, was die Regierung
unternähme, wäre wohlgetan. Eine Regie-
rung göttlichen Rechts ist unvergänglich.
Doch nur unter der einen Bedingung, daß
man an das Gottesgnadentum glaubt.

Wenn man jedoch auf den Glauben ver-
fällt, daß die Führer der Völker ihre Ein-
gebung nicht direkt von der Vorsehung
selbst erhalten, daß sie rein menschlichen
Antrieben gehorchen, wird der sie umge-
bende Nimbus verschwinden, und man
wird ihren souveränen Entscheidungen
ganz unehrerbietig Widerstand leisten, so
wie man allem Widerstand leistet, was von
Menschen kommt, wenn dessen Nutzen
nicht klar dargelegt wird.
Es ist auch sonderbar zu sehen, mit wel-
cher Sorgfalt die Theoretiker des Gottes-
gnadentums sich bemühen, die Über-
menschlichkeit jener Geschlechter zu be-
weisen, die im Besitz der Regierung über
die Menschen sind.
Hören wir zum Beispiel Joseph de Mai-
stre: „Der Mensch kann keine Souveräne
machen. Er dient höchstens als Werkzeug,
um einen Souverän zu enteignen und des-
sen Staat einem anderen Souverän, der be-
reits ein Fürst ist, zu übergeben. Übrigens
hat es niemals eine souveräne Familie ge-
geben, der man einen plebejischen Ur-
sprung nachweisen konnte. Träte dieses
Phänomen einmal auf, so wäre dies ein
neues Zeitalter.
[...] Es steht geschrieben: Ich bin es, der
die Herrscher macht. Das ist kein Kir-
chenspruch, keine fromme Vorstellung;
das ist die buchstäbliche Wahrheit, ein-
fach und faßlich. Es ist ein Gesetz der
politischen Welt. Gott macht wortwörtlich
die Könige. Er bereitet die Königsge-
schlechter vor, er läßt sie inmitten einer
Wolke, die ihren Ursprung verdeckt, her-
anreifen. Dann treten sie von Ruhm und
Ehre gekrönt auf; sie ergreifen das Amt.“3

Nach diesem System, das den Willen der
Vorsehung in bestimmten Menschen
Fleisch werden läßt und diese Erwählten,
diese Gesalbten mit quasi göttlicher Au-
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torität umgibt, haben die Untertanen of-
fensichtlich keinerlei Rechte; sie müssen
sich den Erlassen der souveränen Autori-
tät ohne Prüfung unterordnen, als handelte
es sich um Anordnungen der Vorsehung
selbst.
Der Körper ist ein Werkzeug der Seele,
sagte Plutarch, und die Seele ist Werkzeug
Gottes. Der Denkschule des Gottesgna-
dentums zufolge erwählt Gott gewisse
Seelen und bedient sich ihrer als Werk-
zeuge, um die Welt zu regieren.
Glaubten die Menschen an diese Theo-
rie, könnte gewiß nichts eine Regierung
göttlichen Rechts erschüttern.
Unglücklicherweise haben sie vollständig
aufgehört, daran zu glauben.
Warum?
Weil ihnen eines schönen Tages eingefal-
len ist, zu prüfen und nachzudenken, und
beim Prüfen und Nachdenken haben sie
entdeckt, daß ihre Regierungen sie nicht
besser regierten als sie, die sie einfache
Sterbliche ohne Verbindung mit der Vor-
sehung waren, es selber gekonnt hätten.
Die freie Prüfung hat die Fiktion des
Gottesgnadentums dermaßen außer Kurs
gesetzt, daß die Untertanen der Monar-
chen bzw. der Aristokratien göttlichen
Rechts diesen nur in dem Maße gehor-
chen, wie sie glauben, ein Interesse am
Gehorsam zu haben.
War der kommunistischen Fiktion mehr
Glück beschieden?
Laut kommunistischer Theorie, deren
Hohepriester Rousseau ist, steigt die Au-
torität nicht mehr von oben herab, sie
kommt von unten. Die Regierung erbittet
sie nicht mehr von der Vorsehung, son-
dern von den vereinigten Menschen, von
der einen, unteilbaren und souveränen
Nation.

Die Kommunisten, Anhänger der Volks-
souveränität, nehmen folgendes an. Sie
nehmen an, daß die menschliche Vernunft
die besten Gesetze, die vollendetste Or-
ganisation, die der Gesellschaft zuträglich
ist, zu entdecken vermag; und daß diese
Gesetze in der Praxis infolge einer freien
Aussprache zwischen den entgegengesetz-
ten Meinungen entdeckt werden; daß bei
mangelnder Einstimmigkeit, wenn es nach
der Aussprache noch eine Spaltung gibt,
das Recht bei der Mehrheit liegt, da sie
die größte Zahl vernünftiger Einzelner ein-
schließt (diese Einzelnen werden wohlge-
merkt als gleich angenommen, sonst stürzt
das ganze Gerüst zusammen); infolgedes-
sen versichern sie, daß die Entscheidun-
gen der Mehrheit das Gesetz ergeben müs-
sen und daß die Minderheit gehalten ist,
sich ihr unterzuordnen, selbst wenn dies
ihre am tiefsten verwurzelten Überzeugun-
gen und ihre teuersten Interessen verletzt.
Dies ist die Theorie; doch hat die Autori-
tät der Mehrheitsentscheidungen in der
Praxis diesen unwiderstehlichen, absolu-
ten Charakter, den man ihr unterschiebt?
Wird sie in jedem Fall von der Minder-
heit respektiert? Kann es so sein?
Ein Beispiel:
Nehmen wir an, dem Sozialismus gelän-
ge es, sich unter den arbeitenden Klassen
auf dem Land zu verbreiten, wie er sich
bereits unter den arbeitenden Klassen der
Städte verbreitet hat; daß er infolgedes-
sen im ganzen Land die Mehrheit stellen
würde und daß er, die Lage nutzend, eine
sozialistische Mehrheit in die gesetzgeben-
de Versammlung entsendete und einen
sozialistischen Präsidenten ernennen wür-
de; angenommen, daß, wie Herr Proudhon
es fordert, diese Mehrheit und dieser Prä-
sident, mit souveräner Autorität ausgestat-
tet, von den Reichen eine Steuer von drei
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Milliarden erheben, um die Arbeit der Ar-
men zu organisieren. Ist es wahrschein-
lich, daß sich die Minderheit friedlich die-
ser unbilligen und absurden, aber legalen
und verfassungsmäßigen Ausplünderung
unterordnete?
Nein, ohne jeden Zweifel zögerte sie nicht,
die Autorität der Mehrheit zu leugnen und
ihr Eigentum zu verteidigen.
Also gehorcht man in diesem wie im zu-
vor besprochenen System den Treuhän-
dern der Autorität nur, soweit man ein
Interesse zu haben glaubt, ihnen zu ge-
horchen.
Was uns zu der Behauptung führt, daß die
moralische Grundlage des Autoritätsprin-
zips in einem monopolistischen oder kom-
munistischen System weder solider noch
breiter ist als in einem System der Frei-
heit.

IX.
Angenommen, daß die Anhänger einer
künstlichen Organisation, Monopolisten
oder Kommunisten, dennoch recht hätten;
daß die Gesellschaft nicht natürlich orga-
nisiert ist und daß den Menschen unauf-
hörlich die Aufgabe obliegt, die Gesetze,
die sie regieren, zu machen und aufzuhe-
ben, so befände sich die Welt in einer be-
dauernswerten Lage. Da die moralische
Autorität der Herrschenden in Wirklich-
keit nur auf dem Interesse der Beherrsch-
ten beruht und da diese eine natürliche
Neigung haben, allem, was ihre Interes-
sen verletzt, zu widerstehen, muß physi-
sche Gewalt der verkannten Autorität un-
aufhörlich Beistand leisten.
Monopolisten und Kommunisten haben
im übrigen diese Notwendigkeit vollkom-
men erkannt.
Wenn jemand versucht, sagt Herr de Mai-
stre, sich der Autorität der von Gott Er-
wählten zu entziehen, so soll er dem welt-

lichen Arm überliefert werden und der
Henker seines Amtes walten.
Wenn jemand die Autorität der vom Volk
Erwählten verkennt, sagen die Theoreti-
ker der Schule Rousseaus, wenn er einer
beliebigen Entscheidung der Mehrheit wi-
dersteht, soll er als Verbrecher gegen das
souveräne Volk bestraft werden, soll das
Schafott darüber richten.
Beide Schulen, die die künstliche Orga-
nisation als Ausgangspunkt wählen, lan-
den daher notwendigerweise beim glei-
chen Ende, beim TERROR.

X.
Man erlaube uns nun, eine einfache Hy-
pothese aufzustellen.
Nehmen wir eine junge Gesellschaft an:
Die Menschen, aus denen sie besteht, be-
ginnen zu arbeiten und die Früchte ihrer
Arbeit auszutauschen. Ein natürlicher In-
stinkt sagt diesen Menschen, daß ihre Per-
son, die Erde, die sie einnehmen und be-
arbeiten, sowie die Früchte ihrer Arbeit
ihr Eigentum sind und daß niemand au-
ßer ihnen selbst das Recht hat, darüber zu
verfügen oder es anzurühren. Dieser In-
stinkt ist nicht hypothetisch, er ist wirk-
lich. Doch weil der Mensch ein unvoll-
kommenes Geschöpf ist, kommt es vor,
daß dieses Gespür für das Recht eines je-
des einzelnen auf seine Person oder seine
Güter sich nicht in allen Seelen im selben
Maße findet und daß einzelne sich mit Ge-
walt oder List an der Person oder am Ei-
gentum anderer vergreifen.
Daher die Notwendigkeit einer Industrie,
die den mißbräuchlichen Angriffen der
Stärke oder der List zuvorkommt bzw. sie
bekämpft.
Angenommen, es käme ein Mann oder
eine Vereinigung und sagte: Ich verpflichte
mich, Angriffen auf Leib und Gut gegen
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Entlohnung zuvorzukommen bzw. sie zu-
rückzudrängen. Alle, die ihre Person oder
ihr Eigentum vor jeder Aggression schüt-
zen wollen, mögen sich an mich wenden.
Was werden die Konsumenten machen,
bevor sie mit diesem Produzenten von Si-
cherheit ein Geschäft abschließen?
Erstens werden sie erkunden, ob er mäch-
tig genug ist, sie zu beschützen.
Zweitens, ob er moralische Garantien bie-
tet, so daß man von seiner Seite keine der
Aggressionen fürchten muß, die zu be-
kämpfen seine Aufgabe wäre.
Drittens, ob kein anderer Sicherheitspro-
duzent, der gleiche Garantien vorweist, in
der Lage ist, ihnen dieses Gut zu besseren
Konditionen zu verschaffen. Diese Kon-
ditionen können vielgestaltig sein.
Um imstande zu sein, den Konsumenten
volle Sicherheit ihrer Person und ihres
Eigentums zu garantieren und ihnen im
Schadensfall einen dem erlittenen Verlust
entsprechenden Ausgleich verschaffen zu
können, wäre es in der Tat erforderlich:
1. daß der Produzent gewisse Strafen ge-
gen Körperverletzung und den Raub von
Eigentum einführt, und daß die Konsu-
menten es akzeptieren, sich diesen Stra-
fen zu unterwerfen, falls sie sich selbst an
Personen oder Eigentum vergehen;
2. daß er den Konsumenten bestimmte Un-
bequemlichkeiten zumutet, deren Zweck
es ist, ihm das Aufspüren von Straftätern
zu erleichtern;
3. daß er regelmäßig eine bestimmte Ge-
bühr einzieht, um seine Produktionskosten
wie auch den natürlichen Lohn für seinen
Fleiß zu decken. Diese Gebühr wird je
nach den Verhältnissen der Konsumenten,
den besonderen Berufen, denen sie nach-
gehen, nach Umfang, Wert und der Art
ihres Eigentums variabel sein.

Wenn diese für die Ausübung dieser Tä-
tigkeit notwendigen Bedingungen den
Konsumenten genehm sind, kommt das
Geschäft zustande; wenn nicht, werden die
Konsumenten entweder auf Sicherheit ver-
zichten oder an einen anderen Produzen-
ten herantreten.
Wenn man nun die besondere Natur der
Sicherheitsindustrie betrachtet, wird man
bemerken, daß die Produzenten gezwun-
gen sein werden, ihr Geschäft auf be-
stimmte Gebiete zu beschränken. Sie kä-
men offensichtlich nicht auf ihre Kosten,
wenn sie es sich einfallen ließen, eine Po-
lizei in Orten zu unterhalten, wo sie nur
einige Kunden haben. Ihre Kundschaft
würde sich natürlicherweise um ihren Ge-
schäftssitz scharen. Dennoch könnten sie
die Lage nicht mißbrauchen, um den Kon-
sumenten Gesetze vorzuschreiben. Denn
im Falle einer mißbräuchlichen Erhöhung
des Sicherheitspreises hätten diese immer
noch die Möglichkeit, ihre Kundschaft ei-
nem neuen oder dem benachbarten Unter-
nehmer zu gewähren.
Aus dieser dem Konsumenten überlasse-
ne Möglichkeit, die Sicherheit dort zu
kaufen, wo es ihm beliebt, erwächst ein
dauernder Wettstreit unter allen Produzen-
ten, von denen sich jeder bemüht, seine
Kundschaft durch den Reiz eines guten
Geschäfts oder eine raschere, umfassen-
dere, bessere Justiz zu vergrößern oder zu
erhalten.4

Sobald der Konsument dagegen nicht frei
ist, die Sicherheit dort zu kaufen, wo es
ihm beliebt, sieht man sogleich, wie sich
der Willkür und der schlechten Geschäfts-
führung Tür und Tor öffnen. Die Justiz
wird teuer und langsam, die Polizei schi-
kanös, die Freiheit des Einzelnen wird
nicht mehr respektiert, der Preis der Si-
cherheit ist mißbräuchlich überhöht, er
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wird ungleich erhoben, je nach der Ge-
walt, dem Einfluß, über den diese oder
jene Klasse von Konsumenten verfügt, die
Versicherer liefern sich heftige Kämpfe,
um sich gegenseitig die Konsumenten zu
entreißen; in einem Wort: man sieht alle
dem Monopol oder Kommunismus inne-
wohnenden Mißbräuche in einer Reihe
heraufziehen.
Unter der Herrschaft des freien Wettbe-
werbs verliert der Krieg unter den Sicher-
heitsproduzenten vollkommen seine Be-
rechtigung. Warum sollten sie Krieg füh-
ren? Um Konsumenten zu erobern? Doch
die Konsumenten ließen sich nicht er-
obern. Sie hüteten sich sicherlich davor,
ihre Personen und ihr Eigentum von Män-
nern sichern zu lassen, die ohne Skrupel
die Person und das Eigentum ihrer Wett-
bewerber angetastet hätten. Wollte ein ver-
wegener Sieger ihnen ein Gesetz aufzwin-
gen, so riefen sie sofort alle freien Konsu-
menten zu Hilfe, die dieser Angriff be-
drohte wie sie auch, und sie würden für
Recht sorgen. Ebenso wie der Krieg die
natürliche Folge des Monopols ist, ist der
Friede die natürliche Folge der Freiheit.
In einem Regierungssystem der Freiheit
unterschiede sich die natürliche Organi-
sation der Sicherheitsindustrie nicht von
der anderer Industrien. In kleinen Bezir-
ken könnte ein einfacher Unternehmer
ausreichen. Dieser Unternehmer vermach-
te sein Unternehmen seinem Sohn oder
überließe es einem anderen Unternehmer.
In ausgedehnten Bezirken vereinigte eine
einzige Firma genügend Einnahmen auf
sich, um bequem diese wichtige und
schwierige Tätigkeit auszuüben. Gut ge-
führt, könnte diese Gesellschaft leicht fort-
bestehen, und die Sicherheit bestünde mit
ihr fort. Wie auch in den meisten anderen
Produktionszweigen würde in der Sicher-

heitsindustrie diese letztere Organisations-
form die erstere wahrscheinlich irgend-
wann ersetzen.
Einerseits wäre das die Monarchie, ande-
rerseits die Republik; doch die Monarchie
ohne das Monopol und die Republik ohne
den Kommunismus.
Auf beiden Seiten gälte die im Namen des
Nutzens akzeptierte und geachtete und
nicht die durch Terror aufgezwungene
Autorität.
Daß sich eine solche Hypothese verwirk-
lichen könnte, das wird zweifellos bestrit-
ten werden. Doch auf die Gefahr hin, als
Utopisten qualifiziert zu werden, behaup-
ten wir, daß dies unbestreitbar ist und daß
eine aufmerksame Untersuchung der Tat-
sachen das Problem der Regierung, wie
auch alle anderen ökonomischen Proble-
me, mehr und mehr zugunsten der Frei-
heit lösen wird. Was uns anbelangt, so sind
wir davon überzeugt, daß sich eines Ta-
ges Vereinigungen bilden werden, um die
Regierungsfreiheit einzufordern, so wie
sie sich gebildet haben, um die Freiheit
des Handels verlangen.
Und wir zögern nicht, hinzuzufügen, daß,
nachdem dieser letzte Fortschritt gemacht
und damit jedes künstliche Hindernis ge-
gen die freie Wirkung der Naturgesetze,
die die wirtschaftliche Welt regieren, be-
seitigt sein wird, die Lage der verschiede-
nen Mitglieder der Gesellschaft die best-
mögliche geworden sein wird.

*  [Zuerst veröffentlicht unter dem Titel: „De la
production de la sécurité,” in: Journal des Éco-
nomistes, 8. Jg., Bd. 22 (Dez. 1848-März 1849),
Guillaumin et Cie., Paris 1849, S. 277-90. Über-
setzt von J.G. Hülsmann und R. Stiebler.]

1  Obgleich es scheinen könnte, als ob dieser
Artikel in seinen Schlußfolgerungen von Utopi-
en geprägt ist, glauben wir ihn dennoch publi-
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zieren zu müssen, um die Aufmerksamkeit der
Ökonomen und Publizisten auf ein Problem zu
lenken, das bisher nur in beiläufiger Art behan-
delt worden ist und das doch in der Epoche, in
der wir uns befinden, mit größerer Präzision an-
gegangen werden muß. So viele Leute übertrei-
ben die Natur und die Kompetenzen der Regie-
rung, daß es nützlich geworden ist, streng die
Grenzen zu bezeichnen, außerhalb derer der Ein-
griff der Autorität aufhört, schützend und ge-
winnbringend zu sein, und anarchisch und ty-
rannisch wird. [Anmerkung des Chefredakteurs
des Journal des Économistes]
2  In seinem bemerkenswerten Buch De la liberté
du travail [Von der Freiheit der Arbeit], Bd. III,
S.153, herausgegeben von Guillaumin.
3  Du principe générateur des constitutions
politiques [Vom Entstehungsprinzip politischer
Verfassungen], Vorwort.
4  Adam Smith, dessen bewundernswerte Beob-
achtungsgabe sich auf alle Dinge erstreckte, be-
merkt, daß die Justiz in England durch den Wett-
bewerb, den sich die verschiedenen Gerichtshö-
fe lieferten, viel gewonnen hat. Er sagt:
„Die Gerichtshonorare scheinen ursprünglich
auch in England die hauptsächliche Einnahme-
quelle der Gerichtshöfe gewesen zu sein. Jeder
Gerichtshof suchte so viele Geschäfte an sich
zu ziehen, wie er konnte, und zog deshalb gern
Rechtssachen in seine Gerichtsbarkeit, die ei-
gentlich nicht dahin gehört hätten. Der Gerichts-
hof der königlichen Bank (Kingsbench), der nur
für Kriminalsachen bestimmt war, erkannte auch
in Zivilprozessen, indem der Kläger vorgab, daß
der Beklagte, indem er ihm Gerechtigkeit ver-
weigerte, sich eines Rechtseingriffes oder straf-
baren Vergehens schuldig gemacht habe. Das
Schatzkammergericht (Court of Exchequer), das
zur Erhebung der königlichen Einkünfte und zur
Beitreibung ausschließlich solcher Schuldzah-
lungen, welche Privatleute an den König abzu-
tragen hatten, eingeführt worden war, erkannte
auch über alle anderen Schuldsachen, indem der
Kläger vorgab, daß er den König nicht bezahlen
könne, weil der Beklagte ihn nicht bezahle.
Durch solche Fiktionen kam es dahin, daß es in
vielen Fällen ganz von den Parteien abhing, vor
welchem Gerichtshofe sie ihre Sache verhandelt
wissen wollten, und jeder Gerichtshof suchte

durch größere Schnelligkeit und Unparteilich-
keit so viel Prozesse als möglich in seinen Be-
reich zu ziehen. Vielleicht rührt die gegenwärti-
ge bewundernswürdige Verfassung der engli-
schen Gerichtshöfe großenteils von dem Wett-
eifer her, der früher zwischen ihren verschiede-
nen Richtern herrschte: Denn jeder Richter beei-
ferte sich, bei seinem Gerichtshofe den Parteien
die schnellste und wirksamste Rechtshilfe, wel-
che das Gesetz für jede Art erlittenen Unrechts
darbietet, angedeihen zu lassen.” (Ursachen des
Volkswohlstands, 5. Buch, Kap.1)

GUSTAVE DE MOLINARI , geb. am 3.3.1819
in Lüttich, studierte in Brüssel Medizin,
wurde dortselbst homöopathischer Arzt,
ging aber 1841 nach Paris, wo er sich be-
sonders mit volkswirtschaftlichen Fragen
beschäftigte und Mitarbeiter bei radika-
len Zeitschriften wurde. Er trat besonders
für die Errichtung von Arbeitsbörsen ein,
die er in derselben Weise eingerichtet
dachte, wie die Waren- oder Effektenbör-
sen. Nach dem Staatsstreich Napoleons
III. am 2.12.1851 nach Brüssel zurückge-
kehrt, wurde er 1853 Professor der politi-
schen Ökonomie am „Musée royale de
l’Industrie belge” in Brüssel und Profes-
sor der Handelsgeographie und der Ge-
schichte der Nationalökonomie am „Insti-
tut supérieur du commerce” in Antwer-
pen. Mit seinem Bruder Eugen gründete
er in Brüssel die Zeitschriften „La bourse
du travail” und „L’Économiste belge” und
leitete diese bis zu ihrer Einstellung 1867.
Nach Frankreich zurückgekehrt schrieb er
für das „Journal des débats”, dessen Chef-
redakteur er 1870-76 war. 1874 Membre
correspondant de l’Institut de France. 1881
wurde er Chefredakteur des Pariser „Jour-
nal des Économistes”. 1909 gab er diese
Tätigkeit wegen Krankheit auf und ging
wieder nach Brüssel zurück, wo er am
28.1.1912 starb.
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Schriften:

M. veröffentlichte an staatswissenschaft-
lichen Schriften in Buchform u.a.:
Études économiques. L’organisation de la liberté
industrielle et l’abolition de l’esclavage, Paris
1846.

Les Soirées de la Rue Saint-Lazare. Entretiens
sur les lois économiques et défense de la pro-
priété, Paris 1849.

Les Révolutions et le Despotisme, envisagés au
point de vue des intérêt matériels, Brüssel 1852.

Cours d’économie politique fait au musée royal
de l’Industrie belge, Brüssel und Paris 1855, 2.
Aufl. 1863.

Conversation sur le commerce des grains et la
protection de l’agriculture, Paris 1855, 2. Aufl.
1886.

L’Abbé de Saint-Pierre, sa vie et ses oeuvres,
Paris 1857.

De l’Enseignement obligatoire. Discussion entre
M.G. de Molinari et M. Frédéric Passy, Paris
1859.

Napoléon III publiciste, analyse et appréciation
de ses oeuvres, Brüssel 1861.

Questions d’économie politique et de droit publi-
que, 2 vols., Paris 1861, 2. Aufl.1877.

Lettres sur la Russie, Paris 1861, 2. Aufl.1877.

Les Clubs rouges pendant le siège de Paris, Pa-
ris 1871.

Le mouvement socialiste et les réunions so-
cialistes avant le 4.9.1870, suivi de la pacifi-
cation des rapports du capital et du travail, Pa-
ris 1871.

La République tempérée, Paris 1873. –

Lettres sur les États-Unis et le Canada, Paris
1876.

La Rue des Nations. Visites aux sections étran-
gères de l’Exposition universelle de 1878, Paris
1879.

L’Évolution économique du XIXe siècle. Théo-
rie du progrès, Paris 1880.

L’Irlande, le Canada, Jersey. Lettres adressées
au „Journal des débats”, Paris 1881.

L’Évolution politique et la révolution, Paris
1884.

Conversations sur le commerce des grains et la
protection de l’agriculture, Paris 1886, 2. Aufl.
1897.

À Panama. L’isthme de Panama, la Martinique,
Haïti, Paris 1887.

Les lois naturelles de l’économie politique, Pa-
ris 1887.

La morale économique, Paris 1888.

Malthus. Essai sur le principe de population,
Paris 1890.

Notions fondamentales d’économie politique et
programme économique, Paris 1891.

Religion, 1ére +2éme éd., Paris 1892.

Précis d’économie politique et de morale. Paris
1893.

Les bourses du travail, Paris 1893.

Science et religion, Paris 1894.

Comment se résoudra la question sociale, Paris
1896.

La viriculture. Ralentissement du mouvement de
la population. Dégénérescence. Causes et re-
mèdes, Paris 1897.

Grandeur et décadence de la guerre, Paris 1898.

Esquisse de l’organisation politique et écono-
mique de la société future, Paris 1899.

Les problèmes du XX. siècle, Paris 1901.

Questions économiques à l’ordre du jour, Paris
1906.

L’évolution de l’histoire. Théorie de l’évolution,
Paris 1908.

Von seinen im „Journal des Économistes”
veröffentlichten größeren Schriften seien
nur genannt:
Les droits sur les blés (Jahrg. 53, 1894).

L’économie de l’histoire (Jahrg. 54, 1895).

Le mécanisme naturel de la production et de la
distribution des richesses (Jahrg. 55, 1896).

La concurrence limitée et ses effets (Dez. 1909).

[nach: Handwörterbuch der Staatswissenschaf-
ten, 2. Aufl. 1900, 3.Aufl. 1910 und Encyclopedia
Americana, 1948]


